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RS OGH 1977/5/24 3Ob531/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1977

Norm

ABGB §986 B1

ABGB §986 C3

Rechtssatz

Die Formulierung "wertgesicherter Fixpreis" ist nicht "in sich widersprüchlich"; sie ist als Kurzformulierung dafür

anzusehen, daß der vereinbarte Fixpreis abgesehen von seiner Wertsicherung ein Fixpreis sein soll, also ein Preis,

welcher nur durch die Wertsicherung, nicht aber durch alle sonst in Betracht kommenden Möglichkeiten einer

Preisänderung beeinflußt werden soll.
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